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Personalnachrichten 

Herr Ralf Reiner wurde mit Wirkung vom 01.05.2020 zum Leitenden Regierungsschuldirektor ernannt. 
 
Nach dem Ausscheiden von Herrn Leitenden Regierungsschuldirektor Franz Thurner wurden mit der stell-
vertretenden Bereichsleitung des Bereichs 4 „Schulen“ der Regierung von Niederbayern betraut: 
1. Herr Leitender Regierungsschuldirektor Ralf Reiner 
2. Frau Leitende Regierungsschuldirektorin Maria Sommerer 
 
Herr Andreas Klar, Berater digitale Bildung an der Regierung von Niederbayern, wurde mit Wirkung vom 
01.04.2020 zum Beratungsrektor ernannt. 
 
 
Ich bedanke mich für die Übernahme der Verantwortung und gratuliere zur Beförderung! 
 
Franz Schneider 
Leitender Regierungsschuldirektor 
Bereichsleiter Schulen 
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Stellenausschreibungen 

Im niederbayerischen Schuldienst werden die folgenden Funktionsstellen vorbehaltlich eventuell zu 
treffender schulorganisatorischer Maßnahmen, des tatsächlichen Freiwerdens der Stellen oder der 
Besetzung von Stellen mit überzähligen Funktionsträgern zur Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Richtet sich die Zuordnung des Amtes zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, muss die erforder-
liche Schülerzahl nachhaltig gesichert sein. Bei der Neubesetzung einer Funktionsstelle (Ausschreibung) ist 
eine nachhaltige Sicherung gegeben, wenn die Schülerzahl im laufenden (zum möglichen Beförderungs-
zeitpunkt) und in den folgenden zwei Schuljahren (Stichtag 1. Oktober) vorliegt. 
 

Die Ausschreibungen erfolgen nach folgenden Einstufungen: 
 
Schulen bis einschließlich 180 Schüler  Rektor/in A 13 + AZ1 

Schulen zwischen 181 und 360 Schüler  Konrektor/in A 13 + AZ1 

       Rektor/in A 14 
 
Schulen ab 361 Schüler     Konrektor/in A 13 + AZ2  

       Rektor/in A 14 + AZ1 

 
Schulen ab 541 Schüler     2. Konrektor/in A 13 + AZ1 

       1. Konrektor/in A 13 + AZ2 

       Rektor/in A 14 + AZ1                

 

Die Amtszulagen unterscheiden sich wie folgt: AZ1  216,26 € bzw. AZ2 279,25 €. 
 
 
Auf die Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften, Sonderschullehrkräften, Fachlehrkräften und För-
derlkräften an Volksschulen, Förderschulen und Schulen für Kranke vom 18.03.2011 wird ausdrücklich hin-
gewiesen (veröffentlicht im KWMBL Nr. 8, 03.05.2011, Seite 63 (https://www.verkuendung-bayern.de/files/
kwmbl/2011/08/kwmbl-2011-08.pdf#page=3). 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Besetzung von frei werdenden Planstellen über die gesetzliche 
Wiederbesetzungssperre hinaus wegen der Genehmigung von Altersteilzeit für Funktionsinhaber/-innen 
verlängern kann. 
 

Die Regierung von Niederbayern verweist ebenso auf die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus zur „Qualifikation von Führungslehrkräften an der Schule“ vom 
19.12.2006 (KWMBl I Nr. 2/2007 und den Niederbayerischen Schulanzeiger 4/2009, Seite 134 ff.  
(http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/internet/media/aufgabenbereiche/4/vs/200904.pdf), die am 
01.08.2008 in Kraft getreten ist. 
 

Als Nachweis der pädagogischen Qualifikation ist vor der Funktionsübertragung an Schulleiterinnen und 
Schulleitern die Vorqualifikation (Modul A des Ausbildungscurriculums) zu absolvieren. 
Das Portfolio zum Modul A (Liste der besuchten führungsrelevanten Fortbildungen samt Teilnahme-
nachweisen) ist den Bewerbungsunterlagen beizufügen. Das Formular „Portfolio“ steht im Internetan-
gebot der Regierung von Niederbayern (http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/
vs/lehrer/formulare/index.php) bereit zum Download bzw. direkt: 
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/internet/media/aufgabenbereiche/4/vs/vs_portfolio.pdf. 
 

Soweit für eine Funktionsstelle sowohl Versetzungsbewerbungen als auch Beförderungsbewerbungen vor-
liegen, wird die Regierung von Niederbayern über Versetzungsanträge vorab entscheiden, so dass es zu 
einem Abbruch des Auswahlverfahrens kommen kann. 
 

Die Berücksichtigung von Bewerbern/Bewerberinnen (m/w/d) um eine Funktion in der Schulleitung 
(Schulleiter/in, ständiger Vertreter/ständige Vertreterin oder weiterer Vertreter/weitere Vertreterin) ist ausge-
schlossen, wenn Ehegatten einschließlich Verlobte, ggf. geschiedene Ehegatten (Ziffer 3.2 der Beförde-
rungsrichtlinien vom 18.03.2011) und sonstige Angehörigen (im Sinne des Art. 20 Abs. 5 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes) an der betreffenden Schule tätig sind. 
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Falls sich die/der Angehörige für den Fall der Auswahl der Bewerberin/des Bewerbers, zu dem die Angehö-
rigeneigenschaft besteht, mit der Wegversetzung von der Schule einverstanden erklärt und diese Wegver-
setzung aus dienstlichen Gründen möglich ist, ist der Bewerbung eine Einverständniserklärung der/des 
Angehörigen zusätzlich beizufügen. 
 

Es wird erwartet, dass der Schulleiter/die Schulleiterin seine/ihre Wohnung am Schulort selbst oder in un-
mittelbarer Umgebung nimmt. 
 

Umzugskostenvergütung kann nach Art. 3 des Bayer. Umzugskostengesetzes (BayRS 2032-5-1-F,  
http://by.juris.de/by/gesamt/UKG_BY_2005.htm) nur gewährt werden, wenn dies vor der Durchführung des 
Umzugs zugesagt worden ist. 
 

Es wird weiterhin erwartet, dass die Lehrkraft die Tätigkeit als Schulleiter/als Schulleiterin an der 
angestrebten Schule über einen angemessenen Zeitraum ausübt. 
 

Die Regierung behält sich vor, Bewerber und Bewerberinnen, die das statusrechtliche Amt bereits inne ha-
ben, und solche Bewerber und Bewerberinnen, die sich auf einen höheren Dienstposten bewerben, nicht in 
unmittelbarer Konkurrenz zu werten. (Ernennung geht vor Versetzung.) 
 

Bewirbt sich eine Lehrkraft auf mehrere Stellen gleichzeitig, so ist in jeder Bewerbung anzugeben, 
um welche Stellen sie sich noch beworben hat. Außerdem ist eine persönliche Rangfolge bezüglich der 
angestrebten Stelle erforderlich. 
 

Die Bewerbung von Lehrkräften mit dem Lehramt für Grundschulen (neue Lehrerbildung) kann nur an 
Schulen berücksichtigt werden, die auch Grundschulklassen führen. Die Bewerbung von Lehrkräften mit 
dem Lehramt für Mittelschulen (neue Lehrerbildung) kann nur an Schulen berücksichtigt werden, die auch 
Mittelschulklassen führen. Für Lehrkräfte mit Lehramt für Volksschulen (alte Lehrerbildung) und Lehrkräfte 
mit beiden Lehrbefähigungen (Lehramt für Grundschulen und Mittelschulen) bestehen grundsätzlich keine 
solchen Einschränkungen. 
 

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über die entsprechende Verwendungseignung für die ange-
strebte Stelle verfügen. 
 

Für die ausgeschriebenen Funktionsstellen können sich auch teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte bewerben. Die 
Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit darf bei Schulleitern jedoch nicht mehr als vier Wochenstunden (bzw. 
drei Wochenstunden bei Rückgabe des verpflichtenden Arbeitszeitkontos) und bei Schulleiterstellvertretern 
nicht mehr als sechs (bzw. fünf) Wochenstunden betragen (KMS vom 10.05.2004 Nr. IV.6-P 7020-4.33 
636). 
 

Auf das Antragsrecht zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten wird hingewiesen (Art. 18 Abs. 3 
BayGlG). 
 

Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet; schwer behinderte Bewer-
ber/Bewerberinnen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
 

Wichtiger Hinweis zu den Stellenausschreibungen:  
 

Auszug aus den Richtlinien für die Beförderung von Lehrkräften und Förderlehrkräften an Volksschulen, 
Förderschulen und Schulen für Kranke (Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-
richt und Kultus vom 18. März 2011 Az.: IV.5 - 5 P 7010.1 – 4.23 489): 
 

2.3 Ausnahmen 
Eine Stellenausschreibung entfällt, wenn die Stelle mit einer Lehrkraft besetzt werden kann, der damit eine 
ihrem Amt entsprechende Verwendung (wieder) ermöglicht wird. Dies gilt auch in Fällen sonstiger Verset-
zungen, die nicht mit einer Beförderung verbunden sind bzw. eine solche unmittelbar vorbereiten. Die Stel-
lenausschreibung entfällt auch dann, wenn die gestiegene Schülerzahl einer Schule die Übertragung eines 
höherwertigen Amtes ermöglicht und die bisherige Amtsinhaberin oder der bisherige Amtsinhaber nach 
Feststellung der Regierung für das neue Amt geeignet ist. 
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Rektorin/Rektor (m/w/d) 

Schul- 
amt: Schule/Dienstort: 

Anzahl 
Schüler 

 
Klassen Bes.-Gr.: Anforderungsprofil: 

KEH GS Rohr 
117                            
6 

A 13+AZ (1) Aktuelle und fundierte Grundschulerfahrung  

SR GS Kirchroth 
123                           
6 

A 13+AZ (1)  Aktuelle und fundierte Grundschulerfahrung  

SR GMS Parkstetten 
220                                 
12 

A 14   

Für die vorstehend aufgeführten Funktionsstellen gelten folgende Termine für die Vorlage der Ge-
suche: 
 
1. Beim Staatlichen Schulamt der Bewerberin/des Bewerbers: 20.05.2020 
2. Bei dem für die Planstelle zuständigen Schulamt: 22.05.2020 
3. Bei der Regierung: 26.05.2020 
 
Franz Schneider 
Leitender Regierungsschuldirektor 
Bereichsleiter Schulen 

Zur Vorlage von Bewerbungsunterlagen verweisen wir auf den Beitrag im Amtlichen Schulanzeiger 
04/2019, S. 98. 
  
· Das Bewerbungsformular bitte einfach vorlegen.                     
   https://formularserver.bayern.de/intelliform/forms/stmi+regierungen/rvs/b4/40.2/rvs_40.2-002/index?

caller=340859436635 
  
· Bei Bewerbung eines/r KR/KRin oder eines/r Lehrer/in auf Rektorenstellen:  
 Formblatt „Portfolio über die Vorqualifikation als Schulleiter/Schulleiterin. Bitte keine Fortbildungsnach-

weise einschicken! Diese werden im Einzelfall von der Regierung angefordert. Die niederbayerischen 
Bewerber erhalten dieses Formblatt digital von ihrer Schulleitung.     

 
· Für Bewerber aus anderen Regierungsbezirken: Eine Kopie der aktuellen dienstlichen Beurteilung! 
  
Ihre Unterlagen werden nicht zurückgeschickt. 

Konrektorin/Konrektor (m/w/d) 

Schul- 
amt: Schule/Dienstort: 

Anzahl 
Schüler 

 
Klassen Bes.-Gr.: Anforderungsprofil: 

KEH 
GS Neustadt a. d. 
Donau 

479                                
21 

A 13+AZ (2) Aktuelle und fundierte Grundschulerfahrung  

REG MS Regen 
225                                
13 

A 13+AZ (1) Aktuelle und fundierte Mittelschulerfahrung  

A 13+AZ (1) Amtszulage 1: 216,26 € 
  

A 13+AZ (2) Amtszulage 2: 279,25 € 
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Tätigkeit als User-Help-Desk (UHD) an der Regierung von Niederbayern 
 
An der Regierung von Niederbayern ist ab 1. August 2020 die Stelle eines Mitarbeiters (m/w/d) im  

 

eGovernment-Projekt „Amtliche Schuldaten“ 
 

zu besetzen. 
 
Es können sich Lehrkräfte bewerben, die eine mindestens achtjährige Erfahrung an einer staatlichen Schu-
le nachweisen können und die Vorgaben des nachstehenden Anforderungsprofils erfüllen. 

Der Beamte/die Beamtin wird zunächst für die Dauer eines Jahres an die Regierung von Niederbayern zur 
Dienstleistung abgeordnet. Die Abordnung von der bisherigen Dienststelle erfolgt mit 100% der Arbeitszeit. 
Bei Bewährung ist eine Verlängerung der Tätigkeit voraussichtlich möglich. 

Projektbeschreibung / Aufgaben des UHD 
Mit dem eGovernment-Projekt „Amtliche Schuldaten“ wurde eine neue Informations- und Kommunikati-
onsinfrastruktur in der Schulverwaltung geschaffen.  
Der UHD-Mitarbeiter ist innerhalb des Gesamtprojekts „Amtliche Schuldaten“ an der Regierung von Nieder-
bayern für den Bereich der Grund-, Mittel- und Förderschulen sowie der  beruflichen Schulen zuständig. 
Die Mitglieder des UHD wirken z. B. beim Test der entwickelten Module, bei der Abnahme der Applikation 
und beim Erstellen des Organisationshandbuchs sowie der Pflege der programminternen Hilfefunktionen 
mit. Sie organisieren die regionale Schulung der bestehenden und künftigen Benutzer und führen diese 
durch.  
 
Weitere Aufgaben bestehen in der Anruf-Annahme und Fehlerverfolgung, im Änderungsmanagement, in 
der Überwachung von Fehlerkorrekturen sowie im Aufnehmen und Sichten von Weiterentwicklungsanforde-
rungen (lt. KMS vom 25. Mai 2007). 
 
Die Adressaten der durchzuführenden Schulungen und Beratungen sind die Schulaufsichtsbeamten und 
Schulaufsichtsbeamtinnen an der Regierung und an den Staatlichen Schulämtern, die Schulleitungen der 
Förder- und beruflichen Schulen sowie die Gruppe der Verwaltungsangestellten. 
 
Anforderungsprofil 

 souveräner Umgang mit dem Computer 
 sehr gute Kenntnisse in der Informations- und Kommunikationstechnik, insbesondere in der Erstellung 

komplexer Excel-Anwendungen 

 Erfahrung im Programmieren und Kenntnisse relationaler Datenbankenabfragen (SQL) erwünscht 
 vertiefte Kenntnisse in der Arbeit mit ASV erforderlich 

 Erfahrungen im Gesamtsystem ASV-ASD 

 fundierte Kenntnisse schulischer Verwaltungsprozesse 

 Teamfähigkeit und hohe Einsatzbereitschaft 
 überdurchschnittliche Belastbarkeit, insbesondere bei der Erledigung termingebundener Arbeiten 

 Flexibilität bei der Übernahme verschiedenartiger Aufgaben 

 Fähigkeit zu selbstständiger konzeptioneller Arbeit 
 
Ansprechpartner an der Regierung von Niederbayern bei weiteren Fragen zur Bewerbung: 
Herr RSchD Ralf Reiner, Tel: 0871/808-1500 
 
Der Bewerbung ist eine Beschreibung der bisherigen Tätigkeiten / Erfahrungen im Bereich EDV / Amtliche 
Schuldaten / Schulverwaltungsprogramme beizulegen.  
 
Die allgemeinen Hinweise bei Stellenausschreibungen (Funktionsstellen) in dieser Ausgabe des Schulan-
zeigers gelten entsprechend. 
 
Termine zur Vorlage der Bewerbungen 
1. Beim Staatlichen Schulamt des Bewerbers: 15.05.2020 
2. Bei der Regierung: 20.05.2020 
 
Franz Schneider 
Leitender Regierungsschuldirektor 
Bereichsleiter Schulen 

UHD an der Regierung von Niederbayern 
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Ausschreibung der Stelle einer Fachberaterin bzw. eines Fachberaters (m/w/d) für 
Sport beim Staatlichen Schulamt im Landkreis Landshut 

 
Beim Staatlichen Schulamt im Landkreis Landshut ist zum Schuljahr 2020/21 die Stelle einer Fachberate-
rin/ eines Fachberaters Sport an Grund- und Mittelschulen neu zu besetzen. Diese wird hiermit zur allge-
meinen Bewerbung ausgeschrieben. 
 
Bewerben können sich: 
  
- Lehrkräfte mit Lehrbefähigung für das Lehramt an Grund- oder Mittelschulen, die über eine universitäre 

Ausbildung im Fach Sport als nicht vertieftes Fach oder in der Fächerverbindung studiert oder eine Aus-
bildung am Staatsinstitut erworben haben 

 

- Fachlehrkräfte mit Sport in der Fächerverbindung 
Für ihre Tätigkeit ist bei Fachlehrkräften eine Amtszulage zur jeweiligen Besoldungsgruppe möglich. 
 

Voraussetzung ist außerdem eine mehrjährige, unterrichtspraktische Erfahrung im Bereich des männlichen 
Sportunterrichts in der Grund- und Mittelschule.  
 
Die Auswahl der Bewerbungen erfolgt grundsätzlich nach den Gesichtspunkten von Leistung, Eignung und 
Befähigung. Die Regierung behält sich vor, Beförderungsbewerbungen gegenüber Versetzungsbewerbun-
gen zu bevorzugen.  
 
Erwartet wird ein überdurchschnittliches Engagement im Bereich des Sports (u.a. Fort- und Weiterbildung, 
Wettbewerbswesen, Beratung der Schulen und Lehrkräfte, Beratung im Sportstättenbau, Zusammenarbeit 
mit Sportvereinen). Zusätzlich wird die Bereitschaft der Mitarbeit im Arbeitskreises „Sport in Schule und 
Verein“ und zur Durchführung von schulischen Wettbewerben auf längere Sicht erwartet. 
 
Fachberater/innen erhalten für ihre Tätigkeit Anrechnungsstunden im Rahmen des bestehenden Stunden-
pools gemäß Ziffer 3.3 der Bekanntmachung über die Unterrichtspflichtzeit der Lehrer und Fachlehrer an 
Grund- und Hauptschulen vom 10.05.1994 (KWMBI I S.136), zuletzt geändert durch KMBek vom 28.Mai 
2003 (KWMBI I S. 229) sowie KMS vom 17.05.2004. 
  
Die Funktion der Fachberatung ist grundsätzlich nicht mit einer anderen Funktion vereinbar.  

Fachberaterin/Fachberater (m/w/d) 

Für die vorstehend aufgeführte Funktionsstelle gelten folgende Termine für die Vorlage der Gesu-
che: 
 
1. Beim Staatlichen Schulamt der Bewerberin/des Bewerbers: 20.05.2020 
2. Bei dem für die Planstelle zuständigen Schulamt: 22.05.2020 
3. Bei der Regierung: 26.05.2020 
 
Franz Schneider 
Leitender Regierungsschuldirektor 
Bereichsleiter Schulen 
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Abordnung an die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung 
(ALP) Dillingen 

 
Zum 1. August 2020 sucht die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen in der 
Organisationseinheit 
 

5.3: Informationstechnische Qualifizierung und Beratung 
 
- zunächst befristet auf ein Jahr - zwei Mitarbeiter (m/w/d) auf der Basis jeweils einer Vollabordnung. Die 
Tätigkeit ist schulartübergreifend im Zusammenhang mit der Qualifizierung der informationstechnischen 
Berater digitale Bildung (iBdB).  
 
Anforderungsprofil: 
Bewerben können sich beim Freistaat Bayern verbeamtete Lehrkräfte (m/w/d) ab der Besoldungsgruppe A 
12 mit der Lehrbefähigung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen und hinreichend Berufserfahrung nach 
der Verbeamtung auf Lebenszeit.  
 
Vorausgesetzt werden: 

 Nachweisbare vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Netzwerktechnik, Windows-Netzwerke und Linux-
Netzwerke 

 Weitreichende Erfahrungen im Bereich der SCHULNETZ-Qualifizierung 

 Nachweisbare Unterrichtserfahrung auf dem Gebiet innovativen, multimedialen Lernens 

 Nachweisbare Erfahrungen in der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen der schulinter-
nen (SCHILF) und/oder regionalen (RLFB) und/oder zentralen (ALP) Lehrerfortbildung   

 Eine entsprechend gute wissenschaftliche und pädagogische Qualifikation  
 
Wünschenswert sind zudem:  

 vertiefte Kenntnisse in den Gestaltungsformen schulischer Netzwerk-Infrastrukturen,  

 Erfahrungen im Bereich der SCHULNETZ-Trainerqualifizierung 

 Erfahrungen aus der schulischen Medienkonzepterstellung und Beratung 
 
Zudem werden folgende überfachliche Qualifikationen und Kompetenzen vorausgesetzt: 

 ein überdurchschnittlich hohes Maß an Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft 

 Kenntnis neuer Formen des analogen und digitalen Lehrens und Lernens sowie konzeptionelle Vor-
stellungen zur Weiterentwicklung der zentralen und regionalen Lehrerfortbildung in Bayern 
(schulartübergreifend) 

 Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit, insbesondere auch bei der Übernahme organisatorischer Pla-
nungsaufgaben 

 ein sicheres und angemessenes Auftreten vor Gruppen 

 ein hohes Maß an Teamfähigkeit 

 Aufgeschlossenheit für aktuelle fachliche, pädagogische und bildungspolitische Themen 

 Sicherheit im Umgang mit gängigen Office-Programmen 

 Bereitschaft, sich in neue Aufgabengebiete sowie akademiespezifische Anwenderprogramme und Ver-
waltungsabläufe einzuarbeiten 

 Bereitschaft zur Weiterbildung in Fragestellungen, Formen, Didaktik und Methodik der Erwachsenen-
bildung und zur Umsetzung der sich für die Lehrerfortbildung ergebenden Schlussfolgerungen 

 
In den Fällen, in denen mehrere Bewerberinnen und Bewerber die Ausschreibungsbedingungen erfüllen 
und nach dem Ergebnis der dienstlichen Beurteilungen im Hinblick auf das jeweilige Statusamt im Wesent-
lichen gleich geeignet sind, wird ein strukturiertes Auswahlgespräch durchgeführt, dessen Ergebnis dann 
der Auswahlentscheidung zugrunde gelegt wird. 
 
 

ALP Dillingen 
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Aufgabenbeschreibung: 
Planung, Konzeption, Organisation, Durchführung (inkl. eigener Lehrtätigkeit) und Evaluation von Präsenz-, 
Online- und Blended-Learning-Lehrgängen im Zusammenhang mit der Qualifikation der informationstechni-
schen Beraterinnen und Berater digitale Bildung (iBdB), insbesondere zu den Themen: 

 Sichere Internetanbindung von Schulen 

 Netzwerk-Infrastrukturen an Schulen 

 Windows Client/Server-Netzwerke 

 Linux-Netzwerke 

 Technischer Datenschutz - Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Daten 
 

Es wird erwartet, dass der Wohnort der Bewerberin bzw. des Bewerbers eine angemessene Präsenz am 
Dienstort gewährleistet. Die Tätigkeit ist teilzeitfähig, sofern durch Jobsharing die ganztägige Wahrneh-
mung der Aufgaben gesichert ist. Schwerbehinderte Personen werden bei im Wesentlichen gleicher Eig-
nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt. Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGIG werden Frauen beson-
ders aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Der Bewerbung ist eine aktuelle dienstliche Beurteilung beizulegen. Gegebenenfalls ist vom Dienstvorge-
setzten eine Anlassbeurteilung zu erstellen (vgl. hierzu Abschnitt A Nr. 4.5 der Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und 
die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen in Bayern vom 7. September 2011 (KWMBl. 
S. 306), geändert durch Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst vom 15. Juli 2015 (KWMBl. S. 121)). 
 
Aussagekräftige Bewerbungen (bitte ohne Bewerbungsmappe/Kunststoffhefter) sind unter Vorlage der voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Kopie der Zeugnisse der beiden Staatsprü-
fungen, Kopie der aktuellen dienstlichen Beurteilung) und unter Angabe des Aktenzeichens 
IV.9-BP4113-3.31 179 bis spätestens 08. Mai 2020 auf dem Dienstweg zu richten an 
 
Akademie für Lehrerfortbildung 
und Personalführung Dillingen 
Direktor Dr. Alfred Kotter 
Kardinal-von-Waldburg-Straße 6-7 
89407 Dillingen 
 
sowie Kopie an 
 
Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 
Referat IV.9 
Salvatorstraße 2 
80333 München. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen zudem zeitgleich in digitaler Form per E-Mail an  
sabrina.pohmann@stmuk.bayern.de sowie direktor@alp.dillingen.de. 
 
Für weitere Auskünfte steht Herr StD Hofrichter (Tel.: 089/2186-2138) gerne zur Verfügung. 
 
gez. Sylvia Gürtner 
Leitende Ministerialrätin 
 

Für die vorstehend aufgeführte Stellen an der ALP Dillingen gelten folgende Termine für die Vorla-
ge der Gesuche: 
 
1. Beim Staatlichen Schulamt der Bewerberin/des Bewerbers: 05.05.2020 
2. Bei der Regierung: 07.05.2020 
 
 
Franz Schneider 
Leitender Regierungsschuldirektor 
Bereichsleiter Schulen 
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Ausschreibung der Stelle als Leiterin/Leiter (m/w/d) der Staatlichen 
Schulberatungsstelle für München Stadt und Landkreis 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
vom 02.04.2020, Az. BS4305.11 – 6a. 23 287 

Die Stelle der Leiterin/des Leiters der Staatlichen Schulberatungsstelle für München Stadt und Landkreis ist 
zum 1. August 2020 neu zu besetzen. Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle der Ministerialbeauf-
tragten für die Gymnasien in Oberbayern-West zugeordnet. Der Dienstort ist München. Die Staatliche 
Schulberatungsstelle ist als zentrale, schulartübergreifende Informations- und Beratungseinrichtung für die 
Stadt und den Landkreis München zuständig und damit Ansprechpartner für Eltern, Schüler und Lehrkräfte 
sowie für Schulleitungen und Schulaufsicht in München (Stadt und Landkreis). 

Die Stelle ist in der Besoldungsgruppe A 15 + Amtszulage ausgebracht (Schulberatungsrektorin/
Schulberatungsrektor bzw. Studiendirektorin/Studiendirektor als Leiterin/Leiter einer Staatlichen Schulbera-
tungsstelle). Eine Beförderung kann erst bei Vorliegen der entsprechenden haushaltsrechtlichen und lauf-
bahnrechtlichen Voraussetzungen erfolgen. 

Die Aufgaben der Leiterin/des Leiters der Schulberatungsstelle ergeben sich aus Art. 78 BayEUG und der 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus „Schulberatung in Bayern“ 
vom 29. Oktober 2001 (KWMBl. I S. 454), geändert durch Bekanntmachung vom 24. Juni 2011 
(KWMBl. S. 136). 

Der Leiterin/dem Leiter obliegen außerdem die Mitarbeiterführung, die Einzelberatung in schwierigen Fällen 
sowie die verantwortliche Vertretung der Schulberatungsstelle in der Öffentlichkeit. 

Von der Leiterin/dem Leiter wird insbesondere die Erfüllung folgender Aufgaben erwartet: 

 die Chancen und Möglichkeiten des differenzierten bayerischen Schulwesens, dessen Durchlässig-
keit und die schulrechtlichen Bestimmungen gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien überzeu-
gend darzustellen, 

 die vorgesetzten Dienststellen bei der Aufsicht über die Schulberatung und deren Weiterentwicklung 
zu unterstützen, 

 die fachliche Betreuung (Dienstbesprechungen, Fort- und Weiterbildung) der Beratungslehrkräfte 
und Schulpsychologinnen und Schulpsychologen im Zuständigkeitsbereich verantwortlich zu leiten, 

 beim regionalen Aufbau und bei der Weiterentwicklung der Schulberatung mitzuwirken, auch in der 
Konferenz der Schulaufsicht, 

 mit anderen Staatlichen Schulberatungsstellen eng zusammenzuarbeiten, 

 die Kooperation mit einschlägigen schulischen und außerschulischen Einrichtungen sicherzustellen – 
insbesondere mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen (ALP), dem 
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) und den Universitäten. 

Anforderungsprofil: 

Bewerben können sich beim Freistaat Bayern verbeamtete Lehrkräfte des staatlichen Schuldienstes 
(einschließlich Schulaufsichtsdienst) sowie Beamtinnen/Beamte an den Staatlichen Schulberatungsstellen, 
am ISB und an der ALP Dillingen, die die folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 

 Befähigung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen 

 Erste Lehramtsprüfung im Fach Psychologie mit schulpsychologischem Schwerpunkt oder Erweite-
rungsprüfung im Fach Beratungslehrkraft (gem. § 111 LPO I) bzw. entsprechende Qualifikation im 
Sinne des Bayerischen Lehrerbildungsgesetzes (BayLBG) 

 mehrjährige und aktuelle Tätigkeit als Schulpsychologin bzw. Schulpsychologe oder als Beratungs-
lehrkraft, dabei besondere Bewährung in den Aufgaben der Schulberatung sowie vertiefte, schular-
tübergreifende Kenntnisse des Schulwesens - auch über Bayern hinaus 

 

Schulberatungsstelle 
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Zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Dienstbetriebs wird erwartet, dass die Tätigkeit durch die Bewer-
berin / den Bewerber für mindestens fünf Jahre ausgeübt wird. 

 Vorausgesetzt werden außerdem folgende überfachliche Qualifikationen: 

 Sehr gute organisatorische Fähigkeiten 

 Fähigkeiten zu konzeptioneller Arbeit sowie zu Team- und Projektarbeit 

 Fähigkeit und Bereitschaft, sich in neue Themenbereiche schnell, umfassend und lösungsorientiert 
einzuarbeiten 

 Überdurchschnittliche Belastbarkeit, insbesondere bei der Erledigung termingebundener Arbeiten 

 Kenntnisse im Einsatz neuer Medien und ein sicherer Umgang mit den gängigen Computerprogram-
men 

Es wird erwartet, dass nach einer Berufung Wohnung am Dienstort oder in angemessener Nähe genom-
men wird. 

Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern der Dienstbetrieb sichergestellt ist. 

Die ausgeschriebene Stelle ist für die Besetzung mit einer/einem Schwerbehinderten geeignet; Schwerbe-
hinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Bewerberinnen und Bewerber reichen ihre Bewerbung (bitte ohne Bewerbungsmappe/Kunststoffhefter) 
unter Angabe der privaten Anschrift mit einer tabellarischen Darstellung des beruflichen Werdegangs sowie 
einer Kopie der Zeugnisse der beiden Staatsprüfungen auf dem Dienstweg bei der Ministerialbeauftragten 
für die Gymnasien in Oberbayern-West ein. Der Bewerbung ist eine aktuelle Beurteilung beizulegen. Gege-
benenfalls ist vom Dienstvorgesetzten eine Anlassbeurteilung zu erstellen (vgl. hierzu Abschnitt A Nr. 4.5 
der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus über die Richtlinien für 
die dienstliche Beurteilung und die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen in Bayern 
vom 7. September 2011 (KWMBl. S. 306), geändert durch Bekanntmachung des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 15. Juli 2015 (KWMBl. S. 121), bzw. Ab-
schnitt A Nr. 7 der Richtlinien für die Beurteilung und die Leistungsfeststellung der Beamten und Beamtin-
nen im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
15. Februar 2012 (KWMBl. S. 90)). 

Die bei der Vorlage der Bewerbung auf dem Dienstweg beteiligten Stellen nehmen zur Bewerbung Stel-
lung. Regierungen und Ministerialbeauftragte legen die eingegangenen Bewerbungen über die Ministerial-
beauftragte für die Gymnasien in Oberbayern-West dem Staatsministerium vor. 

Den Bewerberinnen und Bewerbern wird empfohlen, sich bei der Ministerialbeauftragten für die Gymnasien 
in Oberbayern-West vorzustellen. In diesem Zusammenhang wird unter der Voraussetzung, dass Reise-
kosten nicht gewährt werden, vom Dienstvorgesetzten auf Antrag eine Dienstreise genehmigt. 

Für weitere Auskünfte steht im Staatsministerium Frau OStRin Mira Neygandhi (Tel.: 089 / 2186-2716) ger-
ne zur Verfügung. 

Termin zur Vorlage der Bewerbung 
bei der Ministerialbeauftragten für die 
Gymnasien in Oberbayern-West     drei Wochen 
und zur Vorlage beim Staatsministerium (Ref. IV.9)   fünf Wochen 

nach Erscheinen des Amtsblatts (Anm. d. Red.: 22.04.2020). 

 
gez. Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor 
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Ausschreibung der Stelle einer zentralen Schulpsychologin/eines zentralen Schul-
psychologen (m/w/d) für die Grund- und Mittelschulen an der Staatlichen Schulbe-

ratungsstelle für Oberfranken 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 08.04.2020, Az. IV.9-BS4305.7-6a. 23 297 
 

Die Stelle einer zentralen Schulpsychologin/eines zentralen Schulpsychologen (m/w/d) für die Grund- und 
Mittelschulen an der Staatlichen Schulberatungsstelle für Oberfranken ist zum 1. September 2020 neu zu 
besetzen. Die Schulberatungsstelle ist der Dienststelle des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in 
Oberfranken zugeordnet. Als zentrale, schulartübergreifende Informations- und Beratungsstelle ist sie An-
sprechpartner für Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte sowie für Schulleitungen und Schulauf-
sicht in Oberfranken. 

Die Stelle ist in der Besoldungsgruppe A 14+AZ (Beratungsrektorin, Beratungsrektor) ausgebracht. 

Die Tätigkeit umfasst gemäß der Bekanntmachung zur Schulberatung in Bayern vom 29. Oktober 2001 
(KWMBI. I S. 454), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 1. August 2019 (BayMBl. Nr. 316), folgen-
de Aufgabenschwerpunkte: 

 Einzelberatung von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern bei schulischen Problemen und Krisen 

 Beratung und Unterstützung von Lehrkräften und Kollegien in pädagogisch-psychologischen Fragen 

 Bei Bedarf Beratung und Unterstützung der Schulleitungen und Schulaufsichtsbehörden in Fragen 
der Weiterentwicklung von Schule im Rahmen der Aufgabenschwerpunkte der Staatlichen Schulbe-
ratung (z.B. Supervision, Coaching, kollegiale Fallberatung) 

 Mitwirkung an Dienstbesprechungen und Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der fachlichen 
Betreuung von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie Beratungslehrkräften 

 Zusammenarbeit mit inner- und außerschulischen Einrichtungen und Kooperationspartnern, mit der 
Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung, dem Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-
dungsforschung sowie den Universitäten 

 Bewerben können sich beim Freistaat Bayern verbeamtete Lehrkräfte, die im staatlichen Schuldienst 
oder am ISB, an der ALP Dillingen oder an den Staatlichen Schulberatungsstellen tätig sind und die 
folgenden Mindestanforderungen erfüllen: 

 Befähigung für ein Lehramt an Grundschulen, Haupt- bzw. Mittelschulen oder Volksschulen 

 Erweiterung des Lehramts durch ein Studium der Psychologie mit schulpsychologischem Schwer-
punkt gemäß § 35 Abs. 2 LPO I (nachträgliche Erweiterung oder anstelle des Studiums eines Unter-
richtsfachs) 

 mehrjährige und aktuelle Tätigkeit als Schulpsychologin bzw. Schulpsychologe 

 Nachweis über die notwendige gute wissenschaftliche Qualifikation 

Es wird erwartet, dass die Bewerberin bzw. der Bewerber (m/w/d) über die Fähigkeit und Bereitschaft zur 
Arbeit im Team verfügt. Engagement für die grundlegenden Belange der Schulberatung in allen Schularten 
wird vorausgesetzt. Die Bewerberin bzw. der Bewerber (m/w/d) soll moderne Methoden einer erwachse-
nengerechten Fortbildungsdidaktik beherrschen und muss bereit sein, ihre/seine Kompetenzen laufend zu 
erweitern. 

Die ausgeschriebene Stelle ist grundsätzlich teilzeitfähig, sofern der Dienstbetrieb sichergestellt ist. Sie ist 
für die Besetzung mit einer/einem Schwerbehinderten geeignet; Schwerbehinderte werden bei im Wesentli-
chen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

Gemäß Art. 7 Abs. 3 BayGlG werden Frauen besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 
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Bewerberinnen bzw. Bewerber (m/w/d) reichen ihre Bewerbung (bitte ohne Bewerbungsmappe/
Kunststoffhefter) unter Angabe der privaten Anschrift mit einer tabellarischen Darstellung des beruflichen 
Werdegangs auf dem Dienstweg bei der Regierung von Oberfranken ein. Der Bewerbung ist eine aktuelle 
Beurteilung beizulegen. Gegebenenfalls ist vom Dienstvorgesetzten eine Anlassbeurteilung zu erstellen 
(vgl. hierzu Abschnitt A Nr. 4.5 der Bekanntmachung über die Richtlinien für die dienstliche Beurteilung und 
die Leistungsfeststellung der staatlichen Lehrkräfte an Schulen in Bayern vom 7. September 2011 
(KWMBl. S. 306), geändert durch Bekanntmachung vom 15. Juli 2015 (KWMBl. S. 121), bzw. Ab-
schnitt A Nr. 7 der Richtlinien für die Beurteilung und die Leistungsfeststellung der Beamten und Beamtin-
nen im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
15. Februar 2012 (KWMBl. S. 90)). 

In den Fällen, in denen mehrere Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) die Ausschreibungsbedingungen 
erfüllen und nach dem Ergebnis der dienstlichen Beurteilungen im Hinblick auf das jeweilige Statusamt im 
Wesentlichen gleich geeignet sind, wird ein strukturiertes Auswahlgespräch durchgeführt, dessen Ergebnis 
dann der Auswahlentscheidung zugrunde gelegt wird. 

Die Regierung von Oberfranken legt die Bewerbungen zusammen mit einer Stellungnahme zum Bewerber-
feld des Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberfranken vor. Als für die Staatliche Schulbera-
tungsstelle für Oberfranken zuständiger Dienstvorgesetzter erstellt der Ministerialbeauftragte für die Gym-
nasien in Oberfranken unter Einbeziehung des Leiters der Staatlichen Schulberatungsstelle eine Stellung-
nahme zu den Bewerbungen und übermittelt diese gesammelt an das Staatsministerium (Ref. IV.9). 

Den Bewerberinnen und Bewerbern (m/w/d) wird empfohlen, sich beim Ministerialbeauftragten für die Gym-
nasien in Oberfranken sowie beim Leiter der Staatlichen Schulberatungsstelle für Oberfranken vorzustellen. 
In diesem Zusammenhang wird vom Dienstvorgesetzten auf Antrag eine Dienstreise genehmigt. 

Für weitere Auskünfte steht im Staatsministerium Frau OStRin Mira Neygandhi (Tel.: 089/2186-2716) gerne 
zur Verfügung. 

Termin zur Vorlage der Bewerbung: 
- bei der Regierung von Oberfranken: zwei Wochen 
- beim Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberfranken: drei Wochen 
- zur Vorlage beim Staatsministerium (Ref. IV.9): fünf Wochen 
nach Veröffentlichung im BayMBI (Anm. d. Red.: 22.04.2020). 

Herbert P ü l s 
Ministerialdirektor 
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Stellenausschreibungen in anderen Regierungsbezirken 

Alle Regierungsbezirke veröffentlichen freie und frei werdende Funktionsstellen jeweils im Amtlichen Schul-
anzeiger. Diese Stellen und auch die dort durch wiederholte Ausschreibung veröffentlichten Funktionsstel-
len (Zweite Ausschreibung) stehen grundsätzlich Bewerbern aus allen bayerischen Regierungsbezirken 
offen. Bitte informieren Sie sich deshalb in den im Internet aktuell veröffentlichten, allen zugänglichen Amtli-
chen Schulanzeigern und beachten Sie die dort gesetzten Fristen. 

Die Amtlichen Schulanzeiger der einzelnen Regierungsbezirke im Internet: 

Oberbayern: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de/bekanntmachung/osa 

Niederbayern: http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/4/schulanzeiger/
index.php 

Oberpfalz: http://www.ropf.de/download/amtliche/index.php 

Oberfranken: http://www.regierung.oberfranken.bayern.de/schulen/schulanzeiger 

Mittelfranken: http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/serv/download/downabt1/schulanzeiger/ 
schulanzeiger.htm 

Unterfranken: http://www.regierung.unterfranken.bayern.de/service/publikationen/13521/index.html 

Schwaben: http://www.regierung.schwaben.bayern.de/Aufgaben/Bereich_4/Schulanzeiger/ 
Schulanzeiger.php 
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Sonstige Stellen 

 
 
 
 
 
 
 
Wir sind im Bistum Regensburg als Fachverband für die kirchliche Sozialarbeit auf dem Gebiet der 
Jugend- und Behindertenhilfe Träger von 70 Einrichtungen. Mehr als 4000 Mitarbeiter*innen sind in 
unseren Dienst- und Beratungsstellen, in der Erziehung, Ausbildung, Förderung und Betreuung tä-
tig. 
 
Für das Bildungszentrum St. Wolfgang in Straubing, eine inklusiv arbeitende Schule mit Tagesstätte, 
Wohnheim und Frühförderung für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 
sowie einer Reihe inklusiver Angebote der Kinderbetreuung und Bildung, suchen wir zum 1. August 2020 
die/den  

Zweite/-n Sonderschulkonrektor/-in 
mit Lehramt Sonderpädagogik  

(die Stelle ist bewertet mit A14+AZ) 
 
Die Schule führt zurzeit 22 Klassen mit 215 Schülern*innen sowie 4 SVE-Gruppen mit 34 Kindern.  
 
Wir erwarten von Ihnen: 

 wertschätzenden Umgang mit Menschen mit Behinderung 
 ausgezeichnete fachliche und pädagogische Kenntnisse 
 hohe Beratungskompetenz sowie mehrjährige Erfahrungen im Mobilen Sonderpädagogischen Dienst 
 Sie haben Erfahrung in der Koordination der Schnittstelle SVE und Schule 
 Umfangreiche Erfahrungen im Bereich „kooperatives Lernen“ gemäß Art. 30 a BayEUG 
 Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Schule im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses 
 Teamfähigkeit, Organisationstalent und Durchsetzungsstärke 
 Offenheit für und Erfahrungen mit der Zusammenarbeit von Schule, Heilpädagogischer Tagesstätte 
 und Therapiebereich 
 positive Grundeinstellung zum Dienst bei einem kirchlichen Träger 
 

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Aufgabe. Sie erwartet ein kooperatives Umfeld sowie einge-
arbeitete und motivierte Mitarbeiter*innen auf allen Ebenen. Ein trägerspezifisches und anerkanntes Quali-
tätssicherungssystem unterstützt Sie.  

Haben Sie Interesse an einer gestaltenden Weiterentwicklung des Bildungszentruns St. Wolfgang als inklu-
sivem Lernort und Kompetenzzentrum in Straubing? Dann bewerben Sie sich. 

Die Anstellung kann privat erfolgen oder gemäß Art. 33 Abs. 2 des Bayerischen Schulfinanzierungsgeset-
zes durch Zuordnung zum privaten Träger. Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen Voraussetzungen ist bei 
staatlichen Lehrkräften die Beförderung zur zweiten Sonderschulkonrektorin/zum zweiten Sonderschulkon-
rektor der BesGr. A14+AZ möglich. 

Zur Beachtung für staatliche Lehrkräfte: Die Regierungen bitten darum, die Bewerbung auf diese Funkti-
onsstelle auch gegenüber der Regierung anzuzeigen.  

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung bis 30. Mai 2020 an die: 
Katholische Jugendfürsorge, Herrn Peter Wichelmann 
Orleansstr. 2 a, 93055 Regensburg, Tel. 0941 79887-160 
E-Mail: personal@kjf-regensburg.de; www.kjf-regensburg.de; www.st-wolfgang-straubing.de 
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Allgemeine Bekanntmachungen 

Verordnung über die Errichtung eines Fachsprengels für den  
Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik“ 

für den Regierungsbezirk Niederbayern 
 

Vom 6. April 2020 
 

RNB-44-5204.1-1-4 
 
Auf Grund von Art 34 Abs. 2 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2019 (GVBl. S. 
398), erlässt die Regierung von Niederbayern folgende Verordnung:  
 

§ 1 
 
Für den Ausbildungsberuf „Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik“ wird ab dem Schuljahr 2020/2021 
folgender Fachsprengel gebildet: 
 

 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2020 in Kraft.  
 
 

 
Landshut, 6. April 2020 
Regierung von Niederbayern 
 
 
 

Rainer Haselbeck 
Regierungspräsident 

 
Berufsschule 

 
ab Jgst. 

 
Sprengelgebiet 
 

 
Dingolfing (Hans-Glas-Schule) 11 

 
Regierungsbezirk Niederbayern 
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Abschlussprüfung 2021 an Wirtschaftsschulen 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 27. März 2020, Az. VI.4-BS9500.0-4/25/1 
 
 
1. Die Abschlussprüfung 2021 findet an den Wirtschaftsschulen gemäß folgendem Zeitplan statt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die schriftlichen Prüfungen beginnen jeweils um 8.30 Uhr. Nähere Regelungen zu den einzelnen 
 Prüfungen ergehen durch ein gesondertes Schreiben. 
 
3. Für die Abschlussprüfung 2021 gilt: 
 
3.1 Die Durchführung richtet sich nach dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unter-

richtswesen (BayEUG). Daneben gelten die Bestimmungen der Schulordnung für die Wirtschafts-
schulen in Bayern (WSO). 

 
3.2 Die Abschlussprüfung wird an den öffentlichen und den staatlich anerkannten Wirtschaftsschulen 

durchgeführt. 

Herbert Püls 
Ministerialdirektor 

Fach   

Übungsunternehmen: 
Schriftliche Hausarbeit 

Themenfestlegung 
Abgabetermin 
Prüfungsgespräche 

Montag, 22. Februar 2021 
Freitag, 16. April 2021 
Montag, 17. Mai 2021 
bis Freitag, 21. Mai 2021 

Englisch: 
Mündliche Prüfung 

Prüfungszeitraum 
Montag, 17. Mai 2021 
bis Freitag, 21. Mai 2021 

Übungsunternehmen: 
Praktische Prüfung 

Prüfungszeitraum 
Montag, 14. Juni 2021 
bis Freitag, 18. Juni 2021 

Mathematik Prüfungstermin Freitag, 18. Juni 2021 

Deutsch Prüfungstermin Montag, 21. Juni 2021 

Betriebswirtschaftliche Steuerung und 
Kontrolle 

Prüfungstermin Dienstag, 22. Juni 2021 

Englisch: 
Schriftliche Prüfung 

Prüfungstermin Donnerstag, 24. Juni 2021 

Ersatzfremdsprache Prüfungstermin Freitag, 25. Juni 2021 
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Regierung von Niederbayern, Bereich Schulen, Regierungsplatz 540, 84028 Landshut 
  
BEZUGSBEDINGUNGEN: Der Amtliche Schulanzeiger erscheint monatlich. Der laufende Bezug ist nur durch Bestellung bei der 
Regierung möglich. Abbestellungen müssen bis spätestens 30.04. bzw. 31.10. jeden Jahres der Regierung vorliegen, damit sie zum 
30.06. bzw. 31.12. wirksam werden. 
  
BEZUGSPREIS: Halbjährlich 24 EUR (48 EUR jährlich). Der Preis dieser Einzelnummer beträgt 4 EUR zuzüglich Versandkos-
ten. 


